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1 Einleitung 

„Viele Menschen warten ihr Leben lang auf die Gelegenheit, auf ihre Art gut zu sein.“ 
(Friedrich Nietzsche, 1844 – 1900). 

Die Anzahl krimineller Mädchen steigt dramatisch an. Sie sind laut, brutal und ken-

nen keine Gnade. Drogenabhängigkeiten und Prostitution gehören zu ihrem Alltag. 
Dadurch wirken sie abstoßend und verwahrlost. So zumindest das Bild, das die Me-

dien suggerieren. Die Mädchenkriminalität wird dramatisiert, da dieses Verhalten 
nicht mit dem klassischen, erwarteten weiblichen Rollenbild vereinbar ist. 

Dadurch werden diese Mädchen einer öffentlichen Stigmatisierung ausgesetzt (vgl. 
Jansen 2011; S. 1; Könning 2015, S. 268ff). In der Realität sind nur 5 % aller Straf-

täter*innen weiblich, die Anzahl junger Straftäterinnen ist noch weitaus geringer 
(vgl. Silkenbeumer 2011, S. 322). Mädchenkriminalität nimmt dadurch einen ande-

ren Stellenwert ein als Jungenkriminalität. Während die Medien Mädchenkrimina-
lität dramatisieren, nehmen staatliche Instanzen sie nicht immer ernst. Das führt 

zu einer unterschiedlichen Bestrafung von männlichen und weiblichen Straftä-
ter*innen (vgl. Jansen 2011, S. 1). Dadurch, dass es nur sechs eigenständige Justiz-

vollzugsanstalten1 in Deutschland für Frauen gibt, werden jugendliche und heran-
wachsende Straftäterinnen in abgetrennten Abteilungen im Frauen- oder Männer-

strafvollzug untergebracht (vgl. Funk 2009, S. 50, 53). Das wiederum führt zu Be-
nachteiligungen (vgl. Dünkel/Kestermann/Zolondek 2005, S. 3). Bestraft werden sie 

nach Jugendstrafrecht, allerdings werden erzieherische Maßnahmen im Strafvoll-
zug nur inadäquat umgesetzt (vgl. Streng 2008, S. 9ff). Die vorhandenen pädagogi-

schen Maßnahmen orientieren sich nicht an den speziellen Bedürfnissen der jun-
gen Straftäterinnen (vgl. Jansen 2007, S. 243). Dabei werden Mädchen aus anderen 

Gründen straffällig als Jungen und stammen oft aus prekären Familienverhältnis-
sen. Auch die Deliktstruktur unterscheidet sich maßgeblich (vgl. Funk 2009, S. 51). 

Des Weiteren geht die Wissenschaft davon aus, dass junge Menschen noch formbar 
sind (vgl. Goleman 2006, S. 227ff; Kreissl 2011, S. 118ff) und Jugendkriminalität 

eine vorübergehende Phase der Anpassung sein kann (vgl. Eifler 2011, S. 160; Sil‐
kenbeumer 2011, S. 320). Wird davon ausgegangen, dass der Strafvollzug entwick-

lungsschädigend ist (vgl. Streng 2008, S. 9ff), die Sozialtherapie hingegen mit psy-
chologisch-psychotherapeutischen sowie pädagogischen Ansätzen arbeitet (vgl. 

Spöhr 2009, S. 36ff), Menschen formbar sind, weibliche Straftäterinnen oft aus 

                                                   

1 im Folgenden JVA genannt 


